
 Hausadresse: 
 

Stadtverwaltung Freiberg 
Büro des Oberbürgermeisters 
Obermarkt 24, 09599 Freiberg 
Telefon: (0 37 31) 27 30 (Zentrale) 
Internet: www.freiberg.de 
 
 

Sprechzeiten: 
 

nach Vereinbarung 

Bankverbindungen: 
 

Sparkasse Mittelsachsen 
IBAN: DE75 8705 2000 3115 0001 02 
BIC: WELADED1FGX 
 

VR-Bank Mittelsachsen  eG 
IBAN: DE44 8606 5468 4111 1111 41 
BIC: GENODEF1DL1 

Hinweis zum Datenschutz: 
 

Wir verarbeiten Daten im Sinne von Art. 6  
Abs. 1 DSGVO. Unsere Hinweise zum Da-
tenschutz finden Sie unter www.frei- 
berg.de/datenschutz. Der o. g. Bearbeiter 
stellt Ihnen auf Anfrage die Informationen 
gern auch in Papierform zur Verfügung. 

 

 

Der Oberbürgermeister 

 

    

   
 Stadtverwaltung Freiberg  09583 Freiberg Bearbeiter: Frau Loose 

       
      
Aktuelle Informationen an alle Eltern  
zur Schließung der Kindertageseinrichtungen 
      
      
      
            
      

Zimmer: 418 

 Telefon: (03731) 273-340 

 Fax-Nr.: (03731) 273-73-340 

 E-Mail: franziska_loose@freiberg.de 

  
Die E-Mail-Adresse eröffnet keinen Zugang für signierte und/oder verschlüsselte Doku-
mente. Informationen zu den Voraussetzungen, Bedingungen und Einschränkungen für 
die Zugangseröffnung für  signierte und/oder verschlüsselte Dokumente finden Sie auf 
der Internetseite www.freiberg.de unter der Rubrik Service > Elektronische Signatur 
und Verschlüsselung. 
 
   

    Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen AZ (bitte stets angeben) Datum 

       vbj-40-loo             13.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
die Sächsische Landesregierung hat im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus 
verfügt, dass beginnend ab dem 16.03.2020 der Lehrbetrieb an den Schulen und die Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen bis zum Ende der Osterferien (19.04.2020) ausgesetzt wird. Aus 
diesem Grund sind alle Eltern und Erziehungsberechtigten aufgerufen, ihre Kinder daheim zu 
betreuen 
 
Die Sächsische Landesregierung hat ebenso verfügt, dass eine Notbetreuung vorzuhalten ist. 
Die Betreuung erfolgt in der Kindertageseinrichtung, in der das Kind angemeldet ist. Die Notbe-
treuung gilt, wenn die Eltern oder alleinerziehende Elternteile in einem Bereich arbeiten, der für 
die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig ist und diese Eltern keine alterna-
tive Betreuungsmöglichkeit organisieren können.  
 
Zu diesen Arbeitsbereich gehören:  

 Gesundheitsbereich (u.a. Kliniken, Pflege, Unternehmen für Medizinprodukte) 

 Versorgung (Energie, Wasser, Lebensmittel, Arznei) 

 Justiz 

 Polizei 

 Feuerwehr 

 Erzieherinnen und Erzieher 

 Lehrerinnen und Lehrer 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsgeber die Unabkömmlichkeit schriftlich 
betätigt 

 
Die Schulen werden die Notbetreuung bis zum 17.03.2020 sicherstellen. Ab dem 18.03.2020 
werden die Horteinrichtungen voraussichtlich die Notbetreuung für die Schülerinnen und Schü-
ler der Grundschulen ganztägig übernehmen.  
 
Die Stadt Freiberg hat entschieden, dass Ihnen die Mehrbetreuung im Hort über die vertragliche 
Betreuungszeit hinaus nicht berechnet wird. 
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Der Oberbürgermeister 

 

    

   

Für Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihr Kind daheim betreuen und die Betreuungsleistung 
in einer Kindertageseinrichtung oder Hort nicht in Anspruch nehmen, wird der Elternbeitrag 
ohne gesonderte Antragstellung gutgeschrieben. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 03731 / 273 343 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Sven Krüger 


